
Sportvereinigung Weil im Schönbuch e.V.

Werden auch Sie Mitglied in unserer Sportvereinigung!

Sie Helfen uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben im sportlichen Leben, sei es bei der Jugendarbeit, bei den Aktiven 

oder im 2. Weg, im Fußball, Handball, Turnen, Tischtennis, Badminton, Volleyball und im Freizeitsport, allgemeiner 

Körperertüchtigung und vielem anderen.

Beitrittserklärung oder Meldeschein für Jugendliche!

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur SpVgg Weil im Schönbuch e.V. und erkenne die Vereinssatzung an.

Die Beitragsordnung des Vereins ist rückseitig beschrieben.

Zugleich gebe ich meine Einwilligung gem. §3 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz zur Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten.

Beitragsklasse

Zuname Vorname(Eltern) Vorname(jugendlicher)

Geb.-Datum Abteilung aktiv/passiv Beruf

weitere Familienangehörige

(siehe Beitragsklasse Pkt. 4+5)             Geb.-Datum aktiv/passiv

1.

2.

3.

Email-Adresse:__________________________________

PLZ / Wohnort Strasse / Nr.

------------------------------------- -------------------------------------------------

Datum Unterschrift

  (Bei minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hiermit ermächtige ich die SpVgg Weil im Schönbuch e.V. zu Lasten meines unten angegebenen Kontos bis auf Widerruf, 

den jeweils fälligen Mitgliedsgrundbeitrag abzurufen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 

besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.

Konto-Nr. Bankleitzahl Bank, Sparkasse u. dergleichen

Name Vorname Strasse / Nr.

PLZ / Ort Datum Unterschrift   



Beitragsordnung der SpVgg Weil im Schönbuch e.V.

(Gemäß der Vereinssatzung)

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen 

an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2. Der Mitgliedergrundbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

3. Der jährliche Grundbeitrag an den Verein beträgt:

Beiträge   

Beitragsklassen:  ab 01.01.2007

1. Jugendliche bis 18 Jahre € 26,00

2. Erwachsene über 18 Jahre € 77,00

3. Schüler, Studenten ab 18 Jahre auf Nachweis und Rentner € 40,00

4. Familienbeitrag mit einem oder mehreren Kindern €          115,00

5. Ehepaare €          115,00

6. Ehrenmitglieder €   0,00

Weitere Ermäßigungen sind unzulässig.

4. Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit entsprechenden Nachweisen dem Kassier vorzulegen,

Anschriftenwechsel und Änderung der Bankverbindung sind sofort mitzuteilen.

5. In dem Grundbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) 

inbegriffen.

6. Der Einzug des Beitrags erfolgt jährlich durch Abbuchungsverfahren (EDV) im ersten Quartal des Jahres. 

Beitragskonten des Vereins sind:

Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch Konto-Nr. 514 004 BLZ: 60069224

Kreissparkasse Böblingen Konto-Nr.   911 05 BLZ: 60350130

7. Mitglieder, die bisher am Abbuchungsverfahren nicht teilgenommen haben, entrichten ihre Beiträge bis 

spätestens 1. Juli jeden Jahres auf eines der o.a. Beitragskonten.

Zur Deckung der Mehrkosten und bei Beitragsversäumnissen sind zusätzlich € 5,00 an Mahngebühren zu 

bezahlen.

8. Bei Vereinseintritt bis zum 30. Juni ist der volle Beitrag, ab 1. Juli der halbe Beitrag zu entrichten.

9. Der Vereinsaustritt ist schriftlich an den Kassier / Geschäftsstelle oder an den 1. Vorsitzenden zu richten. 

10. Abteilungen können zur Deckung der Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungsversammlung Zusatzbeiträge 

erheben. Diese Zusatzbeiträge sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zugeben.

11. Die durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge treten zum 1. Januar eines Jahres in Kraft, in dem 

der Beschluss gefasst wird. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin 

festsetzen.

12. Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der 

Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert.

13. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung 1994, sind Neuaufnahmen nur bei Erteilung einer 

Einzugsermächtigung möglich.

Der Vorstand
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